
Bürgermeisteramt Bad Waldsee   

 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Am Dienstag, 29.11.2022 findet um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche  
Sitzung des Verwaltungsausschusses statt. 
 
 
 

TAGESORDNUNG 
TOP I. Öffentliche Sitzung 

 
  

 
 

1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Ent-
scheidung/en 

 
 

 

 

2 Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Städt. Alten- und Pflege-
heim 

 

SV-191/2022 
Vorberatung 

 

 

3 Fördertopf "Soziale Hilfen" - Zuschüsse für karikativ tätige Ver-
eine und Gruppierungen 

 

SV-150/2022 
Beschluss 

 

 

4 Verschiedenes 
 
 

 
 

5 Bekanntgaben 
 
 

 
 

 



SV-191/2022 

Beratungs-
aktion 

Kennung Gremium Datum  

 
Vorberatung 

 
öffentlich 

 
Verwaltungsausschuss 

 
29.11.2022 
 

 
Beschluss 

 
öffentlich 

 
Gemeinderat 

 
12.12.2022 
 

 
Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Städt. Alten- und Pflegeheim 
 

 

 

I. Beschlussvorschlag: 

Der Jahresabschluss 2021 wird wie folgt zum Beschluss vorgeschlagen: 

Beschlussvorschlag   
    
    
    

                      Angaben in den Beschlüssen über   
                       1. die Feststellung des Jahresabschlusses  
                       2. die Behandlung des Jahresverlustes   

                          des Wirtschaftsjahres 2021   
    
    
    
 1. Feststellung des Jahresabschlusses     
    
 1 .1 Bilanzsumme 3.415.615,79 EUR 
 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf   
  - das Anlagevermögen 2.460.693,00 EUR 
  - das Umlaufvermögen 954.922,79 EUR 
  - die Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR 
    
 
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf   
  - das Eigenkapital 689.242,02 EUR 
  - die empfangenen Ertragszuschüsse 962.025,00 EUR 
  - die Rückstellungen 471.297,21 EUR 
  - die Verbindlichkeiten 1.293.051,56 EUR 
  - die Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR 
       
 1.2 Jahresüberschuss 12.298,46 EUR 
 
1.2.1 Summe der Erträge 4.511.722,61 EUR 
 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 4.499.424,15 EUR 
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 2. Behandlung des Jahresverlustes   
 2.1 zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag               -  
 2.2 zur Einstellung in Rücklagen - 
 2.3 zur Abführung an den Haushalt der Stadt - 
 2.4 auf neue Rechnung vorzutragen          12.298,46  EUR 

    
 3. Der Einrichtungsleitung wird Entlastung erteilt.   

    
 4. Der festgestellte Jahresabschluss ist ortsüblich bekanntzugeben   
 und mit dem Lagebericht an 7 Tagen öffentlich auszulegen.   
 In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.   
    
Bad Waldsee,        
Matthias Henne   
Bürgermeister   

 
 

 
II. zu beraten ist 

über den Jahresabschluss des Eigenbetriebs städt. Alten- und Pflegeheim. 

 
III. zum Sachverhalt: 

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Gewinn über 12.298,46 € ab. Dieser soll auf neue 

Rechnung vorgetragen werden. 

 

Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist inzwischen erfolgt. Das Ergebnis der örtlichen 

Prüfung ist im Schlussbericht vom 21.09.2022 zusammengefasst.  

 

Bei der Prüfung ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen, so dass von Seiten des Rech-

nungsprüfungsamtes der Feststellung des Jahresergebnisses und der Entlastung der Einrichtungs-

leitung nichts im Wege steht. 

 
IV. weitere Überlegungen: 

 

 
 
Bad Waldsee, 15.11.2022 
 
gez. Mohr 
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Anlage(n): 
1. Feststellungsvermerk JA Spital 2021 



 

Prüfung des Jahresabschlusses 2021  

des städtischen Alten- und Pflegeheim 

Spital zum Hl. Geist Bad Waldsee 

 

Gemäß § 111 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 13 GemPrO wurde geprüft, ob 
 
1. bei den Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 

und Schuldenverwaltung nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet 

und belegt sind, 
 
3. der Wirtschaftsplan eingehalten worden ist, 
 
4. das Vermögen, die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen worden sind. 
 
Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 
 
Der Feststellung des Jahresabschlusses entsprechend § 16 EigBG steht von Seiten der Prüfung 
nichts im Wege. 
 
 
Bad Waldsee, den 21.09.2022 

 
 
 
 

Anna Halder 
Leiterin Rechnungsprüfungsamt 
 



SV-150/2022 

Beratungs-
aktion 

Kennung Gremium Datum  

 
Beschluss 

 
öffentlich 

 
Verwaltungsausschuss 

 
29.11.2022 
 

 
Fördertopf "Soziale Hilfen" - Zuschüsse für karikativ tätige Vereine und Gruppierungen 
 

 

I. Beschlussvorschlag: 

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Gewährung von Zuschüssen und deren Höhe an die in der 

Anlage aufgeführten Vereine und Gruppierungen zu.  
 

 
II. zu beraten ist 

über die Verteilung von Geldern aus dem städtischen Fördertopf an karitativ sozial tätige Vereine 

und Gruppierungen anhand des vorberatenen Vorschlags des Arbeitskreises „Soziale Hilfen“.  

 
III. zum Sachverhalt: 

Im Jahr 2015 richtete der Gemeinderat den Arbeitskreis „Soziale Hilfen“ ein, bestehend aus jeweils 

einer:m Vertreter:in jeder Fraktion bzw. Gruppierung und einem:r Vertreter:in der Verwaltung. Mit-

glieder dieses Arbeitskreises sind Bernadette Behr (FW), Matthias Covic (CDU), Rita König (SPD), 

Lucia Vogel (GRÜNE) und Margit Geiger (Verwaltung, FB Sicherheit, Ordnung).  

 

Insgesamt wurden Vereine und Gruppierungen in und um Bad Waldsee über die Fördermöglichkeit 

informiert. Die eingegangenen Anträge wurden im Arbeitskreis beraten und ein Vorschlag zur Ver-

teilung erarbeitet. Die Aufstellung wird nachgereicht.  

 

 
IV. weitere Überlegungen: 

      

Bad Waldsee, 10.10.2022 
 
gez. Geiger 
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